Interne Richtlinie – Abwicklung von Überstunden zum Ende des Kalenderjahres (Artikel 28 LMV)

Gegenstand: Obligatorische Abrechnung des Überstundensaldos zum 31. Dezember – Vollständige Übertragung auf das Konto für zusätzliche Urlaubstage

Rechtsgrundlage: Artikel 28 Absätze 3, 5 und 6 des Landesmantelvertrags für das Bauhauptgewerbe (LMV 2026–2031) sowie Artikel 28bis (Sonderurlaubskonto).

1. Allgemeiner Grundsatz
Im Rahmen der in Artikel 28 LMV vorgesehenen Möglichkeiten wird der zum 31. Dezember eines jeden Jahres bestehende Überstundensaldo wie folgt behandelt:
Der gesamte Überstundensaldo wird bis zu einer Höchstgrenze von 100 Stunden vollständig auf das Sonderurlaubskonto des Arbeitnehmers übertragen.
Diese Übertragung gilt sowohl für den Anteil des Arbeitgebers als auch für den Anteil des Arbeitnehmers.
2. Grundlage dieser Richtlinie
Jeder Arbeitnehmer hat einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag unterzeichnet, in dem er ausdrücklich gewählt und akzeptiert hat, dass:
· seine Überstunden gemäss Art. 28 Abs. 5 Buchstabe c LMV auf das Sonderurlaubskonto übertragen werden;
· Diese Entscheidung gilt auch für die Hälfte des normalerweise vom Arbeitnehmer festgelegten Saldos (50:50-Aufteilung gemäss Art. 28 Abs. 5);
· Die Übertragung betrifft alle Überstunden bis zu 100 Stunden pro Kalenderjahr.

3. Anwendungsbedingungen
· Diese Richtlinie gilt nur in Unternehmen, in denen ein Konto für Zusatzferien gemäss Art. 28bis LMV eingerichtet wurde.
· Die Übertragung ist auf maximal 100 Stunden pro Kalenderjahr für den am 31. Dezember bestehenden Saldo begrenzt.
· Jeder Überstundensaldo, der diese 100 Stunden übersteigt, unterliegt weiterhin den allgemeinen Bestimmungen von Art. 28 LMV (Übertragung auf das Überstundenkonto bis zu einer Obergrenze von 120 Stunden, Auszahlung mit oder ohne 25 %-Zuschlag oder Ausgleich durch Freizeit).
· Die Übertragung erfolgt spätestens am 31. Januar des folgenden Jahres.

4. Verfahren
1. der Arbeitgeber teilt jedem Arbeitnehmer schriftlich den vorläufigen oder endgültigen Stand seiner Überstunden zum 31. Dezember mit.
2. Der Arbeitgeber überträgt automatisch bis zu 100 Stunden auf das Sonderurlaubskonto des Arbeitnehmers.
3. Dem Arbeitnehmer wird spätestens Ende Januar eine detaillierte schriftliche Abrechnung ausgehändigt, in der Folgendes aufgeführt ist:
· die Anzahl der übertragenen Stunden;
· den neuen Saldo des Sonderurlaubskontos;
· den eventuellen Restbetrag auf dem Überstundenkonto.
4. Die Abrechnung wird vom Mitarbeiter unterzeichnet.

5. Nutzung des Zusatzurlaubskontos
Die auf das Konto für Zusatzurlaub übertragenen Stunden können gemäss den Bestimmungen von Art. 28bis LMV (Zusatzurlaub, Arbeitszeitverkürzung, Fortbildungen usw.) in Anspruch genommen werden.
Der maximal zulässige Saldo auf dem Konto für Zusatzurlaub ist auf 700 Stunden festgelegt (vorbehaltlich der geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen).

6. Schlussbestimmungen
· Diese Richtlinie ist integraler Bestandteil der Arbeitsbedingungen des Unternehmens und gilt für alle Arbeitnehmer, die den Nachtrag zum Arbeitsvertrag bezüglich des Sonderurlaubskontos unterzeichnet haben.
· Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die auf dem Konto für Zusatzurlaub angesammelten Stunden gemäss den geltenden gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmungen abgerechnet (Auszahlung oder Verrechnung).
· Jede Änderung dieser Richtlinie bedarf einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien.


Genehmigt durch: [Name und Funktion des Arbeitgebers] Datum: 
________________________
Empfangsbestätigung und Bestätigung des Arbeitnehmers: Ich, der/die Unterzeichnete, bestätige, diese Richtlinie zur Kenntnis genommen zu haben. Ich weise darauf hin, dass ich durch den Nachtrag zum Arbeitsvertrag vom [Datum des Nachtrags] die vollständige Übertragung meiner Überstunden (bis zu 100 Stunden) auf das Zusatzurlaubskonto gemäss Art. 28 Abs. 5 Buchstabe c LMV gewählt und akzeptiert habe.

Name: _____________________Unterschrift: ________________________ Datum: ________

